
 

 

Rundmail des LVdM NRW vom 26.03.20 
Aktuelle Informationen: Soforthilfe NRW, Kurzarbeitergeld und weitere Themen 
 
Gesendet: Donnerstag, 26. März 2020, 17:38 
Von: Hedwig Otten [mailto:hedwig.otten@lvdm-nrw.de]  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
heute möchten wir Sie zu folgenden aktuellen Themen informieren: 
 

1. NRW-Soforthilfe 2020: Anträge ab Freitag, 27.3. möglich 
2. Neuer Erlass des Schulministeriums: JeKits-Angebote nicht betroffen! 
3. Stand der Dinge zum Kurzarbeitergeld 
4. „Wege zum Online Unterricht“ und interner Bereich unter www.lvdm-nrw.de 
5. Rundmails, Dokumente und „Corona-Blog“ des VdM 

 
 

1. NRW-Soforthilfe 2020: Anträge ab Freitag, 27.3. möglich 
Der Bund hat angekündigt, in dieser Woche für von der Corona-Pandemie betroffene 
Unternehmen ein Zuschussprogramm einzurichten. Der Zuschuss wird in Form einer 
steuerbaren Einmalzahlung erfolgen und muss nicht zurückzahlt werden. Der Zuschuss 
umfasst eine Einmalzahlung von bis zu 9.000 Euro bei antragsberechtigten Solo-
Selbstständigen und Antragsberechtigten mit bis zu 5 Beschäftigten 
(Vollzeitäquivalente) und bis zu 15.000 Euro bei Antragsberechtigten mit bis zu 10 
Beschäftigten (Vollzeitäquivalente). Darüber hinaus stockt die Landesregierung das 
Sofortprogramm des Bundes zusätzlich auf, um antragsberechtigten Unternehmen mit 
10 bis 50 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) Zuschüsse in Höhe von bis zu 25.000 Euro 
zu gewähren. Das Land wird diese Corona-Soforthilfen schnellstmöglich an die 
betroffenen Unternehmen weiterreichen.  
Anträge können von gewerblichen und gemeinnützigen Unternehmen, Solo-
Selbstständigen und von Angehörigen der Freien Berufe, einschließlich Künstler/innen, 
mit bis zu 50 Beschäftigten (umgerechnet auf Vollzeitkräfte) gestellt werden. 
Die Website mit den Voraussetzungen, weiteren Informationen zum 
Soforthilfeprogramm und den elektronischen Antragsformularen wird morgen, am 
Freitag (27. März 2020) im Laufe des Tages online gehen unter folgendem Link: 
https://www.wirtschaft.nrw/corona. Anträge werden ausschließlich auf diesem Wege 
entgegen genommen! 

 
 

2. Neuer Erlass des Schulministeriums: JeKits-Angebote nicht betroffen! 
Uns erreichen zahlreiche Fragen zu einer Mitteilung des Ministeriums für Schule und 
Bildung vom 24. März 2020, mit folgendem Inhalt: 

http://www.lvdm-nrw.de/
https://www.wirtschaft.nrw/corona
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„Das Ministerium für Schule und Bildung hat den Umgang mit Klassen- und 
Studienfahrten bis zum Beginn der Sommerferien geregelt. Demnach sind – 
unabhängig von der Dauer des derzeit ruhenden Schulbetriebs – in diesem Schuljahr 
keine Schulwanderungen und Schulfahrten, Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten 
und internationalen Begegnungen (Schulfahrten) mehr zu genehmigen und bereits 
genehmigte Schulfahrten abzusagen. Ebenso sind Wandertage oder Exkursionen zu 
außerschulischen Lernorten, wie z.B. Besuche von Museen, Theatern oder 
Sportveranstaltungen, bis zum Ende des Schuljahres nicht mehr möglich.“ Siehe 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionss
chutz/300-Coronavirus/index.html, Reiter „Klassenfahrten“) 
Inzwischen konnte mit dem Schulministerium geklärt werden, dass die JeKits-
Angebote von diesem Erlass nicht betroffen sind. Eine schriftliche Bestätigung dieser 
Einschätzung und auch eine Erklärung zu weiteren Auswirkungen des Erlasses auf die 
Zusammenarbeit zwischen Musikschule und Schule werden wir Ihnen so schnell wie 
möglich nachreichen.  
 
 

3. Stand der Dinge zum Kurzarbeitergeld  
Der VdM hat bereits am 19. März per Rundmail über die Möglichkeiten des 
Kurzarbeitergeldes informiert.  
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Seite der Agentur für Arbeit: 
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-
entgeltausfall 
Für kommunale Musikschulen gilt weiterhin: Kurzarbeit ist für den öffentlichen Dienst 
bis dato faktisch nicht vorgesehen. Zurzeit verhandeln aber die Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
sowie dem Beamtenbund dbb über eine Öffnung für den öffentlichen Dienst. 
Ergebnisse werden in der kommenden Woche erwartet. VdM und LVdM NRW werden 
darüber selbstverständlich zeitnah informieren. 
 

 
4. „Wege zum Online Unterricht“ und interner Bereich unter www.lvdm-nrw.de 

Der Überblick „Wege zum Online Unterricht“ listet weiterhin vorhandene Plattformen 
und Apps für Sie auf, ordnet diese ein und beantwortet generelle Fragen bzgl. des 
Einsatzes von Online-Unterricht.  
Das Dokument wird mehrmals wöchentlich von uns aktualisiert – die jeweils aktuelle 
Fassung finden Sie auf der Startseite unserer Website www.lvdm-nrw.de bzw. im 
internen Bereich unter https://lvdm-nrw.de/service/interner-bereich/ oder per 
Direktlink zum pdf: https://lvdm-nrw.de/wp-content/uploads/2020/03/wege-zum-
online-unterricht-aktuell.pdf  
Zur Erweiterung, Aktualisierung und Ergänzung dieser Sammlung freuen wir uns über 
Ihre Nachrichten und alle Erfahrungsberichte unter kontakt@lvdm-nrw.de! 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
http://www.lvdm-nrw.de/
http://www.lvdm-nrw.de/
https://lvdm-nrw.de/service/interner-bereich/
https://lvdm-nrw.de/wp-content/uploads/2020/03/wege-zum-online-unterricht-aktuell.pdf
https://lvdm-nrw.de/wp-content/uploads/2020/03/wege-zum-online-unterricht-aktuell.pdf
mailto:kontakt@lvdm-nrw.de
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Hinweisen möchten wir an dieser Stelle auch auf das Papier „Digitale Hilfsmittel für 
den Fernunterricht“ der JeKits-Stiftung. Darin finden sich, neben Hinweisen auf diverse 
Kommunikationstools, auch zahlreiche Links zu den unterschiedlichsten Video-
Tutorials und Musik-Apps. Auch dieses Dokument befindet sich im internen Bereich 
unserer Website und natürlich auch im Materialpool der JeKits-Stiftung unter 
www.jekits.de. 
Im internen Bereich unserer Website unter https://lvdm-nrw.de/service/interner-
bereich/ bündeln wir für unsere Mitgliedsschulen alle NRW betreffenden 
Informationen rund um die Corona-Krise.  Im Einzelnen sind dies etwa 

- die aktuellen Unterlagen des NRW-Kulturministeriums oder des Landes NRW 
- unsere Rundmails 
- weitere jeweils aktuell relevante Dokumente, wie etwa die erwähnten 

Empfehlungen zum online-Unterricht 
Mitgliedsschulen, die das Passwort nicht mehr griffbereit haben, können dies unter 
kontakt@lvdm-nrw.de noch einmal abfordern.  
 
 

5. Alle Rundmails und Dokumente des Verbands deutscher Musikschulen (VdM) 
sind im Mitgliederbereich des VdM unter 
https://www.musikschulen.de/intern.php,  

Menüpunkt „Dokumente“ eingestellt. Empfehlen möchten wir Ihnen auch den neuen 
„Corona-Blog“ — zum Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen Musikschulen, 
Landesverbänden und VdM im Kontext der Corona-Epidemie und ihrer Auswirkungen. 
Der Blog ist ebenfalls im Mitgliederbereich unter dem Menüpunkt „Foren“ zu finden. 
 
 
Herzliche Grüße und alles Gute vom Vorstand und dem gesamten Team vom 
Landesverband der Musikschulen in NRW. 
 
 
Hedwig Otten 
 

Landesverband der Musikschulen in NRW e. V.  
hedwig.otten@lvdm-nrw.de  
www.lvdm-nrw.de  
 
gefördert vom 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
PS/ Zur Erreichbarkeit der Geschäftsstelle: 

http://www.jekits.de/
https://lvdm-nrw.de/service/interner-bereich/
https://lvdm-nrw.de/service/interner-bereich/
mailto:kontakt@lvdm-nrw.de
https://www.musikschulen.de/intern.php
mailto:hedwig.otten@lvdm-nrw.de
http://www.lvdm-nrw.de/
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Die Mitarbeiter*innen befinden sich derzeit alle im Homeoffice und sind wie gewohnt 
per E-Mail erreichbar. 
Telefonisch sind wir erreichbar über die folgende Mobilfunknummer: 
0171-555 64 15 (Annegret Schwiening). 
 
 


